
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klosterhof 1 
89597 Munderkingen 
Telefon 
07371/93280 
Fax         
07371/932829 
Internet:   www.stb-schmidt.de 
e-mail:     info@stb-schmidt.de 

Hinweis: 
Weitere Aktuelle Informationen erhalten Sie in 
unserer Infothek auf unserer Homepage. 
Zugang hierzu bekommen Sie mit dem Pass-
wort: Schmidt  
und dem  
Benutzernamen: Kanzlei 
 

Hindenburgstr. 40 
 88499 Riedlingen 

Telefon 
07371/93280 

Fax        
07371932829 

Internet:   www.stb-schmidt.de 
e-mail:     info@stb-schmidt.de 

An kleinen Dingen muss man sich nicht stoßen, wenn man zu großen auf dem Weg ist. 
Christian Friedrich Hebbel; 1813 – 1863, deutscher Dichter  

 
In eigener Sache: 
 
Ab 10.11.2023 ist unser Büro in Riedlingen immer am Freitag wegen 
Personalknappheit für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch 
sind wir in gewohnter Weise erreichbar.  
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 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
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1. Elektronische Rechnung wird Pflicht im B2B-Bereich 
 
Die elektronische Rechnung im B2B-Sektor (Geschäftsbeziehungen zwischen zwei oder 
mehr Unternehmen) soll ab dem 1.1.2025 Pflicht werden, sofern der leistende Unternehmer 
und der Leistungsempfänger im Inland ansässig sind.  
 
Regelungen dazu finden sich im aktuellen Gesetzesentwurf des Wachstumschancengeset-
zes. Ab dem 1.1.2025 wird eine E-Rechnung definiert als Rechnung, die in einem strukturier-
ten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektroni-
sche Verarbeitung ermöglicht. Sie muss der europäischen Norm für die elektronische Rech-
nungsstellung (Norm EN16931) und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß der 
Richtlinie 2014/55/EU entsprechen. 
 
Beispiele für Formate, die diesen Anforderungen entsprechen, sind die XRechnung und das 
hybride ZUGFeRD-Format, welches eine Kombination aus PDF-Dokument und XML-Datei 
darstellt. Durch die Definitionsänderung gilt eine einfache PDF-Rechnung, die per Mail ver-
sendet wurde, ab dem 1.1.2025 nicht mehr als elektronische Rechnung. 
 
Aufgrund des hohen Umsetzungsaufwands für die deutsche Wirtschaft sieht der Gesetzge-
ber Übergangsregelungen für die Jahre 2025 bis 2027 vor. Bis Ende 2025 dürfen B2B-
Umsätze aus 2025 weiterhin als Papierrechnung übermittelt werden, sowie elektronische 
Rechnungen nach alter Definition mit Zustimmung des Rechnungsempfängers. Im Zeitraum 
2026 bleiben die Regelungen gleich, mit der zusätzlichen Voraussetzung, dass der Rech-
nungssteller einen maximalen Vorjahresumsatz von 800.000 € erwirtschaftet hat. 
 
Ab 2027 werden Papierrechnungen grundsätzlich unzulässig. Ab 2028 sind dann ausschließ-
lich Rechnungen, die den neuen gesetzlichen Regelungen entsprechen, erlaubt. Aufgrund 
des hohen Umsetzungsaufwandes empfiehlt sich eine zeitnahe Implementierung der nötigen 
Umsetzungsstrukturen. 
 
 
2. Neuregelungen für Homeoffice und Arbeitszimmer – Steuerliche  

Erleichterungen im Überblick 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hat aktualisierte Verwaltungsvorgabe für die Steuerre-
geln rund um das häusliche Arbeitszimmer und die Homeoffice-Pauschale veröffentlicht. 
 
Wenn der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer liegt, kann nun 
statt der tatsächlich entstandenen Kosten alternativ eine Jahrespauschale von 1.260 € ohne 
gesonderten Nachweis steuermindernd geltend gemacht werden. Die Pauschale kann auch 
anteilig für jeden Kalendermonat geltend gemacht werden, in dem die Voraussetzungen für 
den Kostenabzug erfüllt werden. 
 
Bei Nutzung des Arbeitszimmers durch mehrere Personen kann jeder Steuerpflichtige ein-
zeln seine Aufwendungen gesondert steuerlich ansetzen oder auf die Pauschale zurückgrei-
fen. Bei mehreren Tätigkeiten pro Steuerpflichtigem kann jedoch nur eine Pauschale geltend 
gemacht werden, die auf die verschiedenen Tätigkeiten aufzuteilen ist. 
 
Des Weiteren kann auch ohne häusliches Arbeitszimmer für jeden Kalendertag, an dem be-
triebliche oder berufliche Tätigkeiten zu mehr als 50 % in der häuslichen Wohnung ausgeübt 
werden, eine Homeoffice-Pauschale in Höhe von 6 € abgezogen werden, bis maximal 1.260 
€ (vorher 600 €). 
 



 
3. Wachstumschancengesetz – Neuerungen im Regierungsentwurf 
 
Bereits in der Ausgabe September berichteten wir über den Entwurf zum Wachstumschan-
cengesetz. Am 30.8.2023 wurde der Regierungsentwurf verabschiedet. Die wichtigsten Neu-
erungen gegenüber dem Referentenentwurf sind hier im Folgenden zusammengefasst: 
 
· Sonderregelung der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen: Die Regelungen für 

Elektrofahrzeuge im Rahmen der 1 %-Regelung und der Fahrtenbuchregelung werden 
angepasst. Die Bemessungsgrundlage beträgt weiterhin nur ein Viertel der Anschaffungs-
kosten oder vergleichbarer Aufwendungen. Der Höchstbetrag für den Bruttolistenpreis des 
Fahrzeugs wird jedoch von 60.000 € auf 80.000 € erhöht. Diese Änderung gilt für Fahr-
zeuge, die nach dem 31.12.2023 angeschafft werden. 

 
· Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA in Höhe des 2,5fachen der linearen 

AfA (maximal 25 %) für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zwischen dem 
1.10.2023 und dem 31.12.2024.  

 
· Befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude i. H. v. 6 % – gilt für 

Gebäude, die entweder vom Steuerpflichtigen selbst hergestellt oder im Kalenderjahr der 
Fertigstellung gekauft wurden. Im Jahr der Herstellung oder Anschaffung erfolgt die Ab-
schreibung zeitanteilig.  

  
 Bei Anschaffung besteht die Wahlmöglichkeit zwischen degressiver und linearer Ab-

schreibung. Während der Nutzung der degressiven Abschreibung sind keine Absetzungen 
für außergewöhnliche Abnutzungen erlaubt. Ein Wechsel zur linearen Abschreibung ist 
möglich. Die Regelung gilt für Gebäude, deren Bau oder Kaufvertrag zwischen dem 
1.10.2023 und dem 30.9.2029 abgeschlossen wird. 

 
 
4. Umsatzsteuer für Gas und Fernwärme 
 
Das Finanzministerium plant, den regulären Umsatzsteuersatz auf Erdgas früher als erwartet 
wieder einzuführen, nämlich zum Jahreswechsel statt im März 2024. Dies folgt nach einer 
temporären Steuersenkung aufgrund der hohen Gaspreise nach Russlands Angriff auf die 
Ukraine. 
 
Grund für das vorzeitige Ende der Steuersenkung ist laut Bundesfinanzministerium, dass 
sich die Preise an den Gasmärkten bereits stabilisiert haben. Für Verbraucher bedeutet dies 
einen nicht unerheblichen Preisanstieg. 
 
 
5. Nichtbeanstandungsregelung bei Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen 
 
Seit dem 1.1.2022 sind Photovoltaikanlagen bis 30 kWp (Kilowatt peak) ertragssteuerfrei. Ab 
dem 1.1.2023 wurde für die Lieferung und Installation solcher Anlagen zudem ein Nullsteuer-
satz eingeführt. 
 
Betreiber von Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich, auch im Falle einer Steuerbefreiung, 
zur Anzeige der Eröffnung eines gewerblichen Betriebs oder einer Betriebsstätte und zur 
Übermittlung eines Fragebogens zur steuerlichen Erfassung verpflichtet. 
 
Die Einführung einer Nichtbeanstandungsregel durch die Finanzverwaltung sorgt nun dafür, 
dass die Anzeige und Übermittlung des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung in bestimm-
ten Fällen unterbleiben kann. 



 
Dies betrifft insbesondere Steuerpflichtige, die Photovoltaikanlagen betreiben, die unter die 
neue Steuerbefreiung fallen. Ebenso betrifft es Unternehmer, deren Geschäft sich aus-
schließlich auf den Betrieb einer Photovoltaikanlage sowie möglicherweise auf eine steuer-
freie Vermietung und Verpachtung beschränkt, und die die sogenannte Kleinunternehmerre-
gelung anwenden. In Einzelfällen können die Finanzämter jedoch zur Übermittlung des Fra-
gebogens gesondert auffordern. 
 
 
6. Verkehrssicherung bei erkennbaren Unebenheiten im Außenbereich der Terrasse 

einer Gaststätte 
 
Bei erkennbaren Unebenheiten im Außenbereich der Terrasse einer Gaststätte handelt sich 
nicht um eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Der Besucher einer im Außenbe-
reich einer Gaststätte liegenden Terrasse, deren Belag einen rustikalen, mediterranen Ein-
druck vermittelt, kann nicht mit einer vollständig ebenen Fläche rechnen. Der Gastwirt ist 
nicht verpflichtet, einen gänzlich gefahrfreien Zustand der Terrasse herzustellen. Gäste 
müssten ihren Gang den erkennbaren Bedingungen der Örtlichkeiten anpassen. Zu dieser 
Entscheidung kamen die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main. 
 
 
 
Kurz berichtet 
 
Bürokratieentlastungsgesetz: Das von der Bundesregierung geplante Bürokratieentlas-
tungsgesetz (BEG IV) sieht aktuell neben vielen anderen Maßnahmen auch eine Verkürzung 
der Aufbewahrungsfristen von Belegen von 10 auf 8 Jahre vor. Unternehmen würde dadurch 
eine erhebliche Entlastung im Verwaltungsbereich zugute kommen. Geplant ist eine zeitnahe 
Vorlage des Referentenentwurfs, über den wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 
 
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; 
Mai = 116,5; April = 116,6; März =116,1;  Februar = 115,2; 
Januar = 114,3 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.destatis.de

